
 

  

STADT AHRENSBURG 
 
VORHABENBEZOGENER BEBAUUNGSPLAN NR. 83 UND 
33. ÄNDERUNG DES FLÄCHENNUTRZUNGSPLANES 
 
FÜR DEN BEREICH ZWISCHEN DEN STRASSENKLAUS-GROTH-STRASSE, 
GROSSE STRASSE, BEI DER DOPPELEICHE UND REESHOOP 
 
 
PROTOKOLL ZUM „SCOPING-TERMIN“ GEM. § 4 ABS. 1 BAUGB 
 
15.09.2005, RATHAUS AHRENSBURG, 10.00 UHR, ZI. 601 
 
 
Teilnehmer: 
 
• Frau Pepper   Bürgermeisterin Stadt Ahrensburg 
• Frau Becker   Fachdienst IV.2, Stadt Ahrensburg 
• Herr Thiele   Fachbereichleiter IV, Stadt Ahrensburg 
• Frau Eissing   Praktikantin, Stadt Ahrensburg 
• Frau Dr. Dankwarth  Fachdienst 63, Kreis Stormarn 
• Herr Fischer   Fachdienst 52, Kreis Stormarn 
• Frau Wuttke   Gemeinde Ammersbek 
• Herr Will   Franken Consult, Vorhabenträger 
• Herr Skrabs   Franken Consult, Vorhabenträger 
• Herr Griesenberg  Projektentwickler 
• Herr Hochfeldt  Büro für Bauphysik 
• Herr Schürmann  Büro Görnig, Bauleitplanung und Grünordnung 
 
 
 
 
Frau Bürgermeisterin Pepper eröffnet den „Scoping-Termin“ um 10.00 Uhr und be-
schreibt die Relevanz des Projektes für die weitere Entwicklung des Stadtzentrums von 
Ahrensburg. 
 
Das zentral innerstädtisch (nördlich des Rathausplatzes) gelegene Bebauungsplange-
biet soll einer teilweisen Neuordnung zugeführt werden. Insbesondere die Bereiche an 
der Klaus-Groth-Straße sowie der Blockinnenbereich selbst, sollen durch neue Einzel-
handelseinrichtungen (Kaufhaus mit Passage) sowie durch eine Neuordnung bestehen-
der und neuer Tiefgaragenstellplätze, die Innenstadt Ahrensburg weiter aufwerten und 
einen weiteren Kaufkraftabfluss ins Umland verhindern. Darüber hinaus sollen mit der 
Entwicklung des Vorhabens auch „Stadtreparaturmaßnahmen“ einhergehen, die eine 
hochwertige Stadtgestaltung in diesem zentralen Bereich der Stadt Ahrensburg gewähr-
leistet. Der Blockrandbereich an der Großen Straße sowie der Bereich am Reeshoop 
werden ebenfalls überplant, obwohl diese Bereiche nicht vorhabenbezogen sind. 
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Frau Becker stellt nachfolgend wesentliche Planungsdetails und –vorgaben vor: 
 
Der Regionalplan des Planungsraums 1 sieht insbesondere vor, dass das Stadtzentrum 
von Ahrensburg durch die Erweiterung von Flächen für Handel, Dienstleistungen und 
Wohnen zu einer leistungsfähigen und attraktiven Stadtmitte ausgebaut werden soll.  
 
Dies kann u.a. durch die Umsetzung des Vorhabens in diesem zentralen Bereich der 
Kernstadt erreicht werden, der bisher durch eine eher untergeordnete Entwicklung ge-
prägt war, und nördlich des Rathausplatzes einen weiteren notwendigen innerstädti-
schen Schwerpunkt für Handel und Dienstleistungen gewährleistet. Dies insbesondere 
als Ergänzung zu den bestehenden Schwerpunkteinrichtungen, wie das Rondeel, das 
bestehende Kaufhaus Nessler oder die Gastronomiemeile an der Großen Straße. 
 
Der Einzugsbereich der Stadt Ahrensburg umfasst dabei eine Größe von über 70.000 
Einwohner. Ein spezifisches Einzelhandelsgutachten stellte fest, dass ein Verkaufsflä-
chenzuwachs von 10.000 m2 (das Vorhaben selbst umfasst ca. 7.500 m2) möglich ist, 
ohne dass nachfolgend negative Auswirkungen auf die Einzelhandelsstruktur von Ah-
rensburg zu befürchten sind. 
 
Frau Becker verweist dann auf weitere planungsrechtliche Gegebenheiten, wie die be-
stehenden rechtswirksamen Bebauungspläne, den alten Flächennutzungsplan (der den 
Bereich als Wohnbaufläche darstellt, und entsprechend geändert werden muss), den 
Landschaftsplan (der den Bereich als Siedlungsfläche ausweist) sowie auf die bereits 
abgeschlossen Innenstadtsanierung. 
 
Frau Becker geht dann auf das Planungsinstrument des vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplanes ein, der in Teilen auch nicht vorhabenbezogene Bereiche mit in die Planung 
übernehmen kann. Dies ist beim vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 83 der Fall. 
Insbesondere soll auch der Blockteilbereich am Reeshoop überplant werden, hier sollen 
dann auch weitere Baumöglichkeiten in zweiter Reihe geschaffen werden. Die Block-
randstrukturen an der Großen Straße und bei der Doppeleiche sollen in ihrer Nut-
zungsmischung erhalten werden. 
 
Frau Becker stellt nachfolgend vorhabenspezifische Detail vor:  
südlich des Bebauungsplangebietes soll (außerhalb des Geltungsbereichs) in einem 
ersten Bauabschnitt der Blockrand ebenfalls geschlossen werden. Hier soll in erster Li-
nie ein Bekleidungsgeschäft seinen Standort finden. Der zweite Bauabschnitt ist dann 
das eigentliche Vorhaben (Kaufhaus, SB-Warenmarkt, Passage, Fachgeschäfte etc.) 
innerhalb des Plangeltungsbereichs. Zentrales Verbindungselement beider Vorhaben ist 
ein vernetzter Tiefgaragenkomplex für beide Teilbereiche, der insgesamt 300 Stellplätze 
gewährleistet. Dieser Tiefgaragenkomplex, der auch die bestehenden Tiefgaragen für 
die Gebäude an der Großen Straße integrieren wird, erhält eine Rampenabfahrt sowie 
eine Rampenauffahrt in der Klaus-Groth-Straße. 
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Danach startet die Fragenrunde: 
 
Herr Fischer fragt nach den Größen der Verkaufsflächen? 
Antwort: Im Plangeltungsbereich umfassen die Verkaufsflächen ca. 5.000 m2, südlich 
der Klaus-Groth-Straße betragen die Verkaufsflächen ca. 2.500 m2. Die „Verträglichkeit“ 
dieses Verkaufsflächenzuwachs wurde durch ein aktuell erarbeitetes Einzelhandelsgut-
achten bestätigt. Insbesondere wird es durch die Umsetzung des Vorhabens zu keinen 
Verdrängungseffekten kommen. 
 
Herr Fischer verweist auf das zentralörtliche Gefüge und fragt nach der regionalplaneri-
schen Verträglichkeit? 
Antwort: die Stadt Ahrensburg ist ausgewiesenes Mittelzentrum im Achsenraum und hat 
damit auch zentralörtliche Funktion. Dies wird im weiteren auch durch die Beteiligung 
der Landesplanungsbehörde weiter dargestellt werden. Im übrigen hat die Stadt Ah-
rensburg bei ausgewiesenen Neubauflächen jegliche innenstadtrelevante Einzelhan-
delsentwicklung ausgeschlossen. 
 
Herr Fischer verweist bzgl. des notwendigen Immissionsschutz insbesondere auf die 
Themen Anlieferverkehr für das SB-Warenhaus von der Straße Bei der Doppeleiche 
sowie auf die veränderten Verkehrsmengen und –flüsse bei der Tiefgaragenzu- und –
abfahrt hin. 
Antwort: durch eine gutachterliche Untersuchung werden entsprechende Sachverhalte 
geprüft werden und werden ggfs. als Festsetzungen zum Immissionsschutz in den 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan aufgenommen. In diesem Zusammenhang wird 
auf den Rahmenplan zur Ahrensburger Innenstadtentwicklung verwiesen. Ziel war hier 
gerade nicht die Entwicklung von reinen Fußgängerzonen, sondern das bewusste „Zu-
lassen“ von Ziel- und Quellverkehren (unter weitgehender Vermeidung von Durch-
gangsverkehren durch die Ahrensburger Innenstadt). Entsprechend ist der neu konzi-
pierte Tiefgaragenkomplex (und damit die Herstellung von 300 Stellplätzen) Vorausset-
zung für die Umsetzung der angestrebten Verkaufsflächen. Auch die Attraktivität dieser 
Stellplatzanlage (Befahrbarkeit, Belichtung, Sicherheit und Orientierung etc.) kommt be-
sondere Bedeutung zu. Auch die Verträglichkeit der Umgestaltung der Klaus-Groth-
Straße für die verkehrlichen Abläufe des ÖPNV wird untersucht werden. 
 
Herr Fischer stellt fest, dass die naturschutzrechtliche Eingriffs – Ausgleichsbetrachtung 
erbracht werden muss. Ausgangsbasis der Betrachtung ist der Abgleich von altem Plan-
recht zu neuem Planrecht. Die Emissionsproblematik muss abschließend behandelt 
werden. Die Umweltprüfung und somit auch der Umweltbericht sollte sich schwer-
punktmäßig mit dem Schutzgut Mensch befassen. 
 
Herr Fischer fordert auch eine Betrachtung der bestehenden Grünstrukturen durch eine 
sogenannte „Baumbewertung“, da zumindest nach vorläufiger Planung weitgehend die 
bestehenden Grünstrukturen im Vorhabenbereich entfallen wird. Die Lärmuntersuchung 
sollte gutachterlich die Ist - Situation mit der geplanten Situation vergleichen, da insbe-
sondere durch die Aufhebung der bestehenden offenen Stellplatzanlagen und der zu-
künftigen „Abdeckelung“ des Blockinnenbereichs hier wesentliche Verbesserungen zu 
erwarten sind. 
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Frau Dr. Dankwarth bestätigt zum Abschluss der Veranstaltung, dass Altlastenver-
dachtsflächen nicht vorliegen. Auch eine sogenannte Grundwasserbelastung wird als 
unproblematisch angesehen. 
 
Herr Fischer informiert, dass die untere Wasserbehörde ebenfalls keine weiteren Anre-
gungen vorbringt. 
 
Da auf Nachfrage keine weiteren Anregungen zum Umfang und Detaillierungsgrad der 
Umweltprüfung mehr vorgebracht werden, endet der „Scoping-Termin“ gegen 12.00 
Uhr. 
 
 
 
 
Weitere Information: 
 
 
Zusätzlich eingeladene Behörden und sonstige TÖBs, die am „Scoping-Termin“ nicht 
teilnahmen: 
 
• Freie und Hansestadt Hamburg 
• Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein 
• Industrie- und Handelskammer 
• Ministerium für Wirtschaft, Arbeit u. Verkehr des Landes Schleswig-Holstein 

Abt. Wirtschaftspolitik u. Wirtschaftsförderung 
• Staatliches Umweltamt Itzehoe 
• VHH – Bergedorf 
• Sonstige Nachbargemeinde 
• Amt Siek 
 
 
 
Nachfolgend zwei zusätzliche schriftliche Stellungnahmen: 
 
• Staatliches Umweltamt Itzehoe 
• VHH – Bergedorf 
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